
Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung

Vorlagennummer: STV/1959/2024

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Datum: 26.02.2024

Amt: Schulverwaltungsamt mit Musik- und Abendschule

Aktenzeichen/Telefon: - 40 - UH/schn - 306 1522

Verfasser/-in: Schneider, Ramona

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit

Magistrat 26.02.2024 Entscheidung

Schule, Bildung, Demokratieförderung, Kultur und

Sport

07.03.2024 Beratung

Stadtverordnetenversammlung 21.03.2024 Entscheidung

Betreff:

Medienentwicklungsplan für die Schulen in Trägerschaft der Universitätsstadt

Gießen 2024 - 2028

Antrag des Magistrats vom 20.02.2024

Antrag:

„Dem vorliegenden Medienentwicklungsplan für die Schulen in Trägerschaft der

Universitätsstadt Gießen für den Zeitraum 2024 – 2028 als Rahmenplanung wird

zugestimmt.“

Begründung:

Der Magistrat der Universitätsstadt Gießen hat die Fortschreibung des

Medienentwicklungsplan mit den Schulen im Sommer 2023 mit einer Kickoff-

Veranstaltung und einem Review-Workshop über den bisherigen

Umsetzungsstand des Medienentwicklungsplans 2019-2023 mit den Schulen

begonnen. Der Prozess wurde wie bereits bei der Erstellung des

Medienentwicklungsplan 2019-2023 mit der ifib consult GmbH, einer 100%-

Tochter des Instituts für Informationsmanagement Bremen (ifib) gestaltet und

durch eine Steuerungsgruppe des Schulverwaltungsamtes begleitet.

Nach einer aktuellen Bestandsaufnahme fanden drei ausführliche Workshops mit

Grundschulen, weiterführenden Schulen und Beruflichen Schulen zu

pädagogischen Konzepten und zukünftigen Anforderungen statt. So wurde die

Beteiligung der Schulen im Prozess gewährleistet. Dadurch konnten die praktischen
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Erfahrungen der vergangenen Jahre im Zusammenhang mit der Umsetzung des

Digitalpakts und der verschiedenen Annexe, u.a. aufgrund der Corona-Pandemie,

mit einbezogen werden.

Angesichts der zunehmenden Bedeutung von digitalem Lernen, Nutzung digitaler

Medien und der Auseinandersetzung mit digitalisierten Prozessen ist die

informationstechnische Ausstattung der Schulen immer stärker im Focus und eine

wichtige Basis des Unterrichts. Die Schulkommission befasst sich mit den zentralen

Ergebnissen in der Sitzung am 29.02.2024.

Für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans ist wichtig, dass das didaktische

und methodische Konzept einer Schule für den Erwerb der notwendigen

Kompetenzen der Lernenden im Rahmen einer umfassenden Medienbildung im

Zentrum steht. Eine lernförderliche IT-Umgebung muss vorhanden, aber den

schulischen Konzepten untergeordnet bzw. aus diesen abgeleitet werden.

Hierzu sind die Medienbildungskonzepte der Schulen aber auch die

Medienentwicklungsplanung auf Schulträgerebene notwendig und bieten das

strategische Instrument der Konzeptionierung, Abstimmung und Beteiligung.

Mit der Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes hat sich die Stadt Gießen

dazu entschlossen, einen strategischen Ansatz zu nutzen, um die

Medienintegration an ihren allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen

über die nächsten Jahre weiter zu stärken und dafür den Schulen lernförderliche

IT-Infrastruktur bereitzustellen und zu unterhalten.

Dabei stellt der Medienentwicklungsplan eine abgestimmte Rahmenplanung dar,

um die Bedarfe für die im Planungshorizont von fünf Jahren angestrebte IT-

Ausstattung und ihr Organisationsmodell für Service und Betrieb zu

berücksichtigen. Die für das Haushaltsjahr 2024 benötigten Mittel sind im

Haushaltsplan in den jeweiligen Bereichen abgebildet. Eine Fortschreibung der

Mittel in der Haushaltsplanung der nächsten Jahre ist entsprechend erforderlich.

Die konkrete Umsetzung hängt dabei auch von weiteren Förderkonditionen von

Landes- und Bundesprogrammen ab, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht

abschließend vorliegen.
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Anlagen: Medienentwicklungsplan für die Schulen in Trägerschaft der Universitätsstadt

Gießen (2024 – 2028)

________________________________________

A r m a n (Stadtrat)

Beschluss des Magistrats vom ___.___.______

Nr. der Niederschrift __________ TOP _____

( ) beschlossen

( ) ergänzt/geändert beschlossen

( ) abgelehnt

( ) zur Kenntnis genommen

( ) zurückgestellt/-gezogen

Beglaubigt:

Unterschrift


